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Umsatzbesteuerung von Bauleistungen: Neues Merkblatt veröffentlicht

1.  NEUIGKEITEN IM GEMEINNÜTZIGKEITSRECHT 
GESUNDHEITSWESEN/ÖFFENTLICHEN SEKTOR

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein 
umfassendes Merkblatt zur Umsatzbesteuerung 
in der Bauwirtschaft (USt M 2) veröffentlicht. In 
diesem Zusammenhang wurde der Umsatzsteuer-
Anwendungs erlass geändert.

Das Merkblatt erläutert auf 15 Seiten die wichtigsten 
Grundsätze der Umsatzbesteuerung von Bau-
leistungen für Unternehmer. Es ist in erster Linie  
für Bauunternehmer bestimmt, die Umsätze aus-
führen, für die der Leistungsempfänger die Steuer 

Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Ein rich-
tun gen können mit ihren Umsätzen dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegen. Hiervon 
ausgenommen sind jedoch Umsätze, die im  
Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 
erzielt werden (kein Zweckbetrieb).
Eine gewerblich tätige Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR), die mit Hilfsmitteln für blinde und 
sehbehinderte Menschen handelte und dabei den 
regulären Umsatzsteuersatz von 19 % anwenden 
musste, ist kürzlich vor den Bundesfinanzhof (BFH) 
gezogen, um zu erreichen, dass ein Mitbewerber 
(gemeinnütziger Verein) seine Umsätze aus einer 
gleichartigen Handelstätigkeit statt mit 7 % eben-
falls mit 19 % versteuern muss. Die GbR hatte  
sich mit einer sogenannten Konkurrentenklage 
gegen die Anwendung des ermäßigten Umsatz-
steuer  satzes bei ihrem Mitbewerber gewandt, 
der als Selbsthilfeorganisation die Interessen von 
blinden und sehbehinderten Menschen vertrat. In 
diesem Zusammenhang hatte er – ebenso wie die 
Klägerin – Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte 
Menschen über ein Ladengeschäft, auf Messen 
und über das Internet verkauft. Das Finanzamt 
und das Finanzgericht (FG) hatten die Umsätze 
des Mitbewerbers als ermäßigt zu besteuernde  
Leistungen einer Körperschaft eingestuft, die aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Rahmen eines Zweckbetriebs verfolgt.

Hinweis: 
Zu den steuerlich begünstigten Zweckbetrieben ge-
hören unter anderem Einrichtungen, die zur Durch-
führung der Fürsorge für behinderte Menschen 
unterhalten werden.

Zunächst hatte das FG die Konkurrentenklage der 
GbR als unbegründet abgewiesen, der BFH hob 
diese Entscheidung nun jedoch auf und erklärte,  
dass das FG die Anforderungen an einen be-
günstigten Zweckbetrieb verkannt und deshalb die  
Leistungen des Mitbewerbers zu Unrecht als 
umsatzs teuer begünstigt beurteilt hatte. Der bloße 
Verkauf von Blindenhilfsmitteln ist nach Auffas sung 
des BFH nicht steuerbegünstigt, wenn er ledig lich 
mit einer allgemein im Fachhandel üblichen, 
produkt- und anwendungsbezogenen Beratung 
einhergeht. Eine für einen Zweckbetrieb erforderliche 
Blindenfürsorge kann dagegen aber vorliegen, wenn 
beispielsweise neu erblindeten Personen neben 
einer reinen Produktberatung weitere fürsorge-
orientierte Hilfestellungen gegeben werden oder 
wenn Verkaufstätigkeiten im Zusammenhang mit 
einem unentgeltlichen Kursangebot zur Förderung 
der gemeinnützigen Tätigkeit stehen. Ob etwas 
Derartiges hier der Fall ist, muss das FG nun in einem 
zweiten Rechtsgang klären.

Quelle: BFH, Urt. v. 17.11.2022 - V R 12/20

Hilfsmittel für behinderte Menschen: Reine Verkaufstätigkeit begründet noch keinen Zweckbetrieb
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Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein 
Schreiben zur Verlängerung der Übergangsregelung 
zu § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) herausgegeben 
und eine Nichtbeanstandungsregelung für einen 
unberechtigten Steuerausweis durch juristische 
Personen des öffentlichen Rechts (JPöR) getroffen.
Vor dem Hintergrund, dass die Übergangsregelung 
zur Anwendung von § 2b UStG sehr kurzfristig mit 
dem Jahressteuergesetz 2022 bis zum 31.12.2024 
verlängert wurde, gewährt die Finanzverwaltung  
nun eine zeitlich befristete Nichtbeanstandungs-
regelung zum unberechtigten Steuerausweis. Da-
nach kann ein Leistungsempfänger die Vorsteuer 
aus einer Rechnung einer JPöR mit unberechtigtem 
Steuerausweis maximal bis zur Höhe der gesetz-
lichen Steuer abziehen.
Die Steuer aus einer mit Steuerausweis erteilten 
Rechnung schuldet eine JPöR für eine nach dem 
31.12.2022 außerhalb des unternehmerischen Be-
reichs tatsächlich erbrachte Leistung. Sofern für die 
die Rechnung ausstellende JPöR eindeutig feststeht, 
dass die Rechnung nicht für Zwecke verwendet 
werden kann, die einen Vorsteuerabzug ermöglichen, 
kann auf die Festsetzung und Abführung dieser 

Steuer verzichtet werden. Zudem ist die JPöR nicht 
zum Vorsteuerabzug im Zusammenhang mit dem 
unberechtigten Steuerausweis berechtigt.
Die Finanzverwaltung weist darauf hin, dass die 
Billigkeitsregelung bis zum Ablauf des Folgemonats 
nach Veröffentlichung dieses BMF-Schreibens gilt.

Hinweis: 
Mit der gesetzlichen Neuregelung zur Unter nehmer-
eigenschaft nach § 2b UStG ist für jPöR eine neue 
Zeitrechnung angebrochen. In der Vergangenheit 
galten jPöR ausschließlich im Rahmen ihrer Betriebe 
gewerblicher Art als umsatzsteuerliche Unter neh-
mer. Während originär hoheitliche Tätigkeiten auch 
weiterhin von der Umsatzsteuer ausgenommen 
sind, werden Leistungen, die jPöR unter den gleichen 
rechtlichen Bedingungen wie private Unternehmer 
erbringen oder die andere Wirtschaftsteilnehmer 
genauso wie die öffentliche Hand erbringen könnten, 
nach der neuen Rechtslage umsatzsteuerlich  
relevant.

Quelle: 

BMF-Schreiben v. 02.02.2023 - III C 2 - S 7358/19/10001 :007

Temporäre Billigkeitsregelung: Unberechtigter Steuerausweis durch juristische Person des öffentlichen Rechts

nicht nach § 13b Abs. 2 Umsatzsteuergesetz schuldet.
Das BMF erläutert in dem Merkblatt zunächst  
Begriffe wie Werklieferungen und Werkleistungen 
sowie Teilleistungen. Es geht dabei ausführlich auf 
die vier Voraussetzungen ein, die für Teilleistungen 
gelten (wirtschaftliche Teilbarkeit, gesonderte  
Ab nahme, gesonderte Vereinbarung, gesonderte 
Ab rechnung). Insbesondere für den Bereich der 
wirt schaftlichen Teilbarkeit hat das BMF in dem 
Merkblatt einen Katalog von Teilungsmaßstäben für 
Bauleistungen zusammengestellt. So kann beispiels-
weise bei Heizungsanlagen die Aufteilung haus- 
oder blockweise je Anlage vorgenommen werden. 
Bei selbständigen Etagenheizungen kann nach 
Wohnungen aufgeteilt werden.
Zudem gibt das BMF Hinweise zur Entstehung 
der Steuer bei Soll- und bei Istversteuerung sowie 
bei Voraus- und Abschlagszahlungen. Was bei der 

Ermittlung des Entgelts, insbesondere bei der Ver-
einbarung von Einheitspreisen oder auch Sicherungs-
einbehalten, zu berücksichtigen ist, wird ebenfalls 
dargelegt.
In dem Merkblatt wird außerdem erklärt, was bei 
der Ausstellung von Rechnungen und der Steuer-
schuldnerschaft des Leistungsempfängers zu beach-
ten ist. Anhand von zahlreichen Praxis beispielen  
wird auf umsatzsteuerliche und ertrag steuerliche 
Folgen hingewiesen.

Hinweis: 
Das Merkblatt finden Sie auf der Homepage des 
BMF. Es hat den Stand Januar 2023.

Quelle: 

BMF-Schreiben v. 27.01.2023 - III C 2 - S 7270/20/10002 :001
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Unrichtiger Steuerausweis: Neues aus Luxemburg

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zu einem 
Vorabentscheidungsersuchen aus Österreich Stel-
lung genommen. Diese Entscheidung ist auf das 
deutsche Umsatzsteuerrecht übertragbar.
Die österreichische Beschwerdeführerin betrieb im 
Streitjahr 2019 einen Indoorspielplatz. Ihre Dienst-
leistungen erbrachte sie ausschließlich an private 
Endverbraucher. Die Abrechnung erfolgte über 
Klein betragsrechnungen mit gesondertem Steuer-
ausweis auf der Grundlage des Regel steuer satzes. 
Nachdem sie festgestellt hatte, dass der ermäßigte 
Steuersatz zutreffend gewesen wäre, berichtigte 
sie ihre Mehrwertsteuererklärung und forderte die 
Diffe renz vom Finanzamt zurück. Dieses ging 
jedoch davon aus, dass der gesamte ausgewiesene 
Betrag geschuldet wurde, und lehnte den Antrag ab. 
Einerseits habe die Beschwerdeführerin die Rech-
nungen nicht berichtigt, andererseits würde sie 
durch die beantragte Berichtigung ungerechtfertigt 
bereichert, da ihre Kunden die Kosten der höheren 
Mehrwertsteuer getragen hätten.

Der EuGH kommt zu dem Ergebnis, dass ein 
Unternehmen, das eine Dienstleistung erbracht und 
in seinen Rechnungen einen Mehrwertsteuerbetrag 
auf der Grundlage eines falschen Steuersatzes  
aus gewiesen hat, den zu Unrecht in Rechnung 
gestellten Teil der Mehrwertsteuer nicht schuldet, 
wenn das Steueraufkommen nicht gefährdet ist.  
Diese Voraus setzung ist hier gegeben, da die 
betreffende Dienstleistung ausschließlich an End  ver-
braucher erbracht wurde, die nicht zum Vor steuer-
abzug berechtigt sind. Einer Rechnungs berichtigung 
bedurfte es somit nicht.

Hinweis: 
Die deutsche Finanzverwaltung forderte bislang in 
Fällen eines unrichtigen und unbe rechtigten Steuer-
ausweises eine wirksame Rechnungs berichtigung, 
um die Umsatzsteuer zurückzuerlangen, und zwar 
unabhängig davon, ob der Rechnungsempfänger ein 
Unternehmer ist. Lassen Sie sich daher umfassend 
beraten.

Quelle: EuGH, Urt. v. 08.12.2022 - C-378/21

Kein Eigenverbrauch: EuGH zur Ausgabe von Gutscheinen an Mitarbeiter

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich mit der 
Frage beschäftigt, ob die Ausgabe von Gutscheinen 
an Mitarbeiter zu einer Eigenverbrauchs besteuerung 
führt. Wenn der sich aus der Gutschein ausgabe für  
die Mitarbeiter ergebende Vorteil im Vergleich zum 
Vorteil des Unternehmens von untergeordneter 
Bedeutung ist, dann ist keine Eigenverbrauchs be-
steuerung vorzunehmen, so die Urteilsbegründung.
Die Klägerin stellt Flugzeugtriebwerke her. Sie führte 
ein Mitarbeiter-Anerkennungsprogramm ein, mit  
dem die besten Mitarbeiter ausgezeichnet und  
belohnt werden sollten. Das Vorschlagsrecht für 
die Zuteilung der Prämien oblag den anderen  
Mit arbeitern des Unternehmens und erfolgte auf  
der Grundlage rein berufsbezogener Kriterien. Das 
Pro gramm bestand aus einem dreistufigen Prä-
mien  system: Die höchste Prämie bestand in einer 
Barauszahlung, die mittlere Prämie war ein Gut-
schein und die niedrigste Prämie eine Urkunde. 
Strittig war lediglich die Ausgabe der Gutscheine im 
Zusammenhang mit der mittleren Prämie. Erhielt  
ein Mitarbeiter eine solche Auszeichnung, konnte 
er sich einen Gutschein über eine Website aus einer  

Liste von Einzelhändlern aussuchen. Fraglich war, 
ob diese Gutscheine unter die Eigenverbrauchs-
besteuerung fallen.
Die Finanzbehörde war der Ansicht, dass hierauf 
Mehrwertsteuer zu erklären sei. Der EuGH sah dies 
anders. Die Gutscheinausgabe erfolge nicht nach 
Maßgabe des privaten Bedarfs der Mitarbeiter, da 
diese nicht selbst mit Sicherheit eine Zuteilung 
von Gutscheinen an sich selbst erreichen könnten. 
Das Vorschlagsrecht für die Zuteilung liege bei 
den anderen Mitarbeitern des Unternehmens. 
Zudem sei unstreitig, dass die Gutscheinausgabe 
ohne Vergütung oder Gegenleistung seitens der 
begünstigten Mitarbeiter erfolge. Allerdings ver-
schaffe diese Erbringung von Dienstleistungen der 
Klägerin einen Vorteil in Form der Aussicht auf 
eine Steigerung ihres Umsatzes aufgrund größerer 
Motivation und gesteigerter Leistung ihrer Mit-
arbeiter. Der persönliche Vorteil der Mitarbeiter  
erscheine als untergeordnet gegenüber den Be-
dürfnissen des Unternehmens. Die unentgeltliche 
Zuwendung von Gutscheinen an Mitarbeiter führe 
somit nicht zur Eigenverbrauchsbesteuerung.
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Abweichung vom Abflussprinzip: Umsatzsteuervorauszahlungen müssen innerhalb der Zehntagefrist fällig und 
beglichen sein

Wenn Unternehmer ihren Gewinn durch Einnahmen-
überschussrechnung ermitteln, müssen sie ihre 
Ausgaben in dem Kalenderjahr absetzen, in dem 
sie diese geleistet haben (Abflussprinzip). Eine 
Ausnahme gilt für regelmäßig wiederkehrende Aus-
gaben wie z. B. Umsatzsteuervorauszahlungen: 
Diese dürfen noch im Jahr ihrer wirtschaftlichen 
Zugehörigkeit abgezogen werden, wenn sie kurze 
Zeit vor Beginn oder nach Beendigung dieses Jahres 
gezahlt worden sind.

Hinweis: 
Als „kurze Zeit“ definiert die höchstrichterliche  
Recht sprechung einen Zeitraum von bis zu zehn 
Tagen vor bzw. nach dem Jahreswechsel (somit  
vom 22.12. bis 10.01.).

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun erneut be-
kräftigt, dass Umsatzsteuervorauszahlungen nur 
dann im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit  
als Betriebs ausgaben abgezogen werden können, 
wenn sie innerhalb des Zehntagezeitraums sowohl 
fällig waren als auch geleistet wurden.
Geklagt hatte ein selbständiger Steuerberater, der 
seine Umsatzsteuervorauszahlungen für Dezember 
2015 am 06.01.2016 geleistet hatte (also innerhalb 
der Zehntagefrist). Aufgrund einer erteilten Dauer-
fristverlängerung war die Vorauszahlung aber erst 
am 10.02.2016 fällig gewesen (somit außerhalb der 
Zehntagefrist). Der Berater wollte die Zahlungen im 
Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit (2015) als 

Betriebsausgaben absetzen und berief sich darauf, 
dass er schließlich innerhalb der Zehntagefrist  
ge zahlt hatte. Der BFH lehnte jedoch ab, da die 
Fällig keit der Vorauszahlungen außerhalb des Zehn-
tagezeitraums gelegen hatte. Somit konnte eine 
Verbuchung zwingend erst im Zahlungsjahr 2016 
erfolgen.

Hinweis: 
In einer anderen Fallkonstellation kann ein Betriebs-
ausgabenabzug wegen der Zehntageregelung sogar 
komplett verlorengehen: Lehnt das Finanzamt 
einen Betriebsausgabenabzug im Jahr der Zahlung 
ab und will der betroffene Unternehmer daraufhin 
nachträglich einen Abzug im vorangegangenen Jahr 
der wirtschaftlichen Zugehörigkeit erreichen, kann 
es vorkommen, dass das vorangegangene Jahr  
ver  fahrensrechtlich nicht mehr änderbar ist, so  
dass die Ausgaben nicht mehr steuermindernd  
ver bucht werden können. Einnahmenüberschuss-
rechner sollten daher genauestens auf die korrekte 
zeitliche Zuordnung ihrer Umsatzsteuer voraus-
zahlungen achten. Keine verfahrensrechtlichen 
Probleme haben sie, wenn die zu ändernde 
Steuer festsetzung noch unter dem Vorbehalt der 
Nachprüfung steht. In diesem Fall können sie die 
Ausgaben nachträglich noch korrekt zuordnen, da 
die Steuerfestsetzung noch „in alle Richtungen“ 
änderbar ist.

Quelle: BFH, Urt. v. 13.12.2022 - VIII R 1/20, NV

Hinweis: 
Das Urteil ist zunächst zu begrüßen. Allerdings 
stellt der EuGH keine klaren Kriterien auf, wann 
die unentgeltliche Gutscheinausgabe als für nicht 
unternehmensfremde Zwecke gilt. Er stellt auf die Art 
und das Ziel eines Belohnungsprogramms ab. Daher 

dürfte der subjektive Wille des Unternehmers zur 
Einführung eines solchen Programms relevant sein. 
Aufgrund der subjektiven Argumentation kann dies 
zu Rechtsunsicherheit führen.

Quelle: EuGH, Urt. v. 17.11.2022 - C-607/20

Darf das Finanzamt über die amtlichen Werte  
für Sachentnahmen im Lebensmitteleinzelhandel  
hinaus auch Hinzuschätzungen für sogenannte  
Non-Food-Artikel vornehmen? Mit dieser Frage 
befasste sich das Finanzgericht Münster (FG).
Der Kläger betrieb in den Streitjahren 2015 bis 2017 
als Einzelkaufmann zwei Supermarktfilialen. Sein 

Warensortiment umfasste neben Lebensmitteln und 
Getränken sowie Genussmitteln auch sogenannte 
Non-Food-Artikel, insbesondere Wasch- und Putz-
mittel, Hygiene- und Kosmetikprodukte sowie 
Schreibwarenartikel. Er tätigte Entnahmen aus 
dem gesamten Warensortiment (mit Ausnahme 
von Tabakwaren). Da er darüber keine gesonderten  

Non-Food-Artikel: Aufzeichnungspflicht ab 2023?
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Ermäßigter Steuersatz: Freizeit-, Spaß- und Thermalbäder sind Schwimmbäder

Das Finanzministerium Schleswig-Holstein hat sich 
zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Freizeit-, 
Spaß- und Thermalbädern als Schwimmbäder 
geäußert.
Umsätze aus der Verabreichung von Heilbädern 
und Umsätze, die unmittelbar mit dem Betrieb 
eines Schwimmbads verbunden sind, unterliegen 
dem ermäßigten Steuersatz. Wie Umsätze aus der 
Verabreichung von Starksolebädern (Floating) zu 
behandeln sind, hatte der Bundesfinanzhof (BFH) 
bereits im Jahr 2014 entschieden. Er lehnte die 
Anwendung des ermäßigten Steuersatzes ab, da das 
Floating einerseits nicht therapeutischen Zwecken 
gedient habe und andererseits die Voraussetzungen 
für ein Schwimmbad im Urteilsfall nicht gegeben 
gewesen seien.
Zudem hatte der BFH im Jahr 2021 im Fall eines 
Erholungsbads entschieden, dass nur unmittelbar 
mit dem Betrieb eines Schwimmbads verbundene 
Umsätze ermäßigt zu besteuern seien. Ein  
Schwimm bad liege danach zum Beispiel vor, wenn  
es mit Startblöcken ausgestattet sei, in Schwimm-
bahnen unterteilt sei und das Becken eine ange-

messene  Tiefe sowie Größe aufweise. Es müsse 
zur Aus übung einer sportlichen Betätigung geeignet  
und bestimmt sein. Im Fall des Erholungsbads ver-
sagte der BFH den ermäßigten Steuersatz.
Zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Freizeit-, 
Spaß- und Thermalbädern haben sich nun die Ver-
treter der obersten Finanzbehörden des Bundes 
und der Länder ausgetauscht. Danach gilt, dass es 
sich auch bei Freizeit-, Spaß- und Thermalbädern 
um Schwimmbäder handelt, für die der ermäßigte 
Steuersatz anzuwenden ist, wenn aufgrund der 
Was sertiefe und der Größe der Becken das  
Schwim men oder andere sportliche Betätigungen 
möglich sind.

Hinweis: 
Betreiber von Freizeit-, Spaß- und Thermalbädern 
sollten sicherstellen, dass sie die Umsätze richtig 
erklären.

Quelle: FinMin Schleswig-Holstein, Erlass v. 23.11.2022 - VI 358 -  

S 7243 - 021

Auf zeichnungen führte, berücksichtigte er statt-
dessen die Pauschbeträge für Sachentnahmen aus  
dem jeweils gültigen Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums (BMF). Nach einer Außenprüfung  
setzte das Finanzamt zusätzlich weitere Sach ent-
nahmen für die entnommenen Non-Food-Artikel 
fest, da nach seiner Auffassung die vom Kläger 
angesetzten Pauschbeträge lediglich die Bereiche 
Lebensmittel und Getränke abdeckten.
Nach erfolglosem Einspruchsverfahren gab das 
FG der Klage statt und urteilte zugunsten des 
Klägers. Da dieser keine Aufzeichnungen über die 
getätigten Warenentnahmen geführt habe, seien die 
Ent nahmen zu schätzen. Die jährlichen Richtsatz-
sammlungen einschließlich der Pauschbeträge für 
Sach entnahmen stellten dabei aufgrund der darin  
enthaltenen Erfahrungswerte lediglich Hilfe stel-
lungen dar. Die Schätzung des Finanzamts sei 
der Höhe nach rechtswidrig. Eine Erhöhung des 
Gewinns durch Pauschbeträge für Non-Food-
Artikel sei unzulässig. Das Sortiment eines Lebens-
mitteleinzelhändlers bestehe zwar überwiegend 

aus Lebensmitteln und Getränken, darüber hinaus 
aber auch aus Non-Food-Artikeln, insbesondere 
Haushaltswaren. Entsprechende Entnahmen seien  
in den Pauschbeträgen enthalten.
Die Frage, ob für die Entnahme von Non-Food-
Artikeln weitere, über die Pauschbeträge nach den 
amtlichen Richtsatzsammlungen hinausgehende 
Hin zuschätzungen erforderlich und zulässig sind,  
ist bislang höchstrichterlich noch nicht geklärt. Das 
FG hat daher die Revision zugelassen. Vergleichbare 
Fälle sollten folglich offengehalten werden.

Hinweis: 
Das BMF hat mit Schreiben vom 21.12.2022 bereits 
klargestellt, dass sich die Pauschalen nur auf Nah-
rungsmittel und Getränke beziehen. Daher sollten 
ab 2023 für Non-Food-Artikel Einzel auf zeichnungen 
geführt werden.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 29.04.2022 - 10 K 1297/20 G, U, F,  

Rev. (BFH: III R 28/22)
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Soziale Wohnraumförderung: Zuschuss ist nicht umsatzsteuerbar

Zahlungen, die im Rahmen der sozialen Wohn-
raum förderung an Vermieter geleistet werden, sind 
nicht umsatzsteuerbar und auch nicht umsatz-
steuerpflichtig. Es liegen sogenannte echte Zu-
schüsse vor. Diese Auffassung vertritt das Finanz-
ministerium Mecklenburg-Vorpommern (FinMin) in 
einem aktuellen Erlass.
In Mecklenburg-Vorpommern erfolgt die soziale 
Wohn raumförderung auf Grundlage des Gesetzes 
über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraum-
förderungsgesetz) und der dazu ergangenen Ver-
waltungsvorschriften. Diese Verwaltungs vor schriften 
enthalten Regelungen zur maximal zulässigen 
Miet höhe und zum Personenkreis, an den die 
Vermietung erfolgen darf. Bewilligungsbehörde ist 
das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern.
Fraglich war, wie die Zuwendungen der Behörde 
an den Vermieter umsatzsteuerlich zu behandeln 
sind. Das FinMin stellt klar, dass keine Leistungen 
des Vermieters an das Land oder die Bewilligungs-
behörde vorliegen. Dem Land werde kein Vorteil  
eingeräumt. Die Schaffung von Mietwohnraum für 
Haushalte mit geringem Einkommen befriedige kein 
konkretes Individualinteresse des Landes, sondern 
liege in dessen allgemeinem Interesse.
Die Zuwendung stelle auch kein zusätzliches Entgelt 
für die Überlassung an den Mieter dar. Zwar werde 
die Miethöhe reglementiert und der Kreis der 

potentiellen Mieter eingeschränkt. Dies führe jedoch 
nicht zu einer Anknüpfung an bestimmte Umsätze, 
für die eine Preisauffüllung durch das Land erfolgen 
würde. Auch hätten die der Zielgruppe zugehörigen 
Personen keinen Rechtsanspruch auf günstigen 
Wohnraum. Ziel der Zahlungen sei die Förderung 
von neuem Wohnraum bzw. die Modernisierung  
von vorhandenem Wohnraum für einkommens-
schwache Haushalte. Mit der Zahlung werde jedoch 
weder eine konkrete Leistung im umsatzsteuer-
lichen Sinne an den Zahlenden noch an einen  
Dritten vergütet. Die Zuwendung erfolge aus struktur-
politischen Gründen und sei daher als sogenannter 
echter, nichtumsatzsteuerbarer Zuschuss zu quali-
fizieren.

Hinweis: 
Das Land leistet mit der Wohnraumförderung einen 
Beitrag zur Verbesserung der Wohnraumversorgung, 
zur Sicherung sozialverträglicher Wohnkosten und 
zum Erhalt stabiler Wohnquartiere. Mit der Bereit-
stellung von Zuschüssen wird die Schaffung von 
mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen 
unterstützt.

Quelle: FinMin Mecklenburg-Vorpommern, Erlass v. 13.10.2022 –  

S 7200-00000-2021/004

Hinzurechnungen: Sind Aufwendungen für gemietete Werbeflächen bei der Gewerbesteuer zu berücksichtigen?

Wenn Sie einen Gewerbebetrieb haben, müssen 
Sie für Ihren Gewinn auch Gewerbesteuer zahlen.  
Anstatt den Gewinn einfach aus der Gewinnermitt-
lung zu übernehmen, ist dieser vor der Ver-
steue rung noch durch diverse Hinzurechnungen 
und Kürzungen zu modifizieren. So sind unter 
bestimmten Voraussetzungen auch Miet- und 
Pacht zinsen hinzuzurechnen. Im Streitfall musste  
das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) ent-
scheiden, ob diese Hinzurechnung wirklich not-
wendig ist.
Die Klägerin betrieb in den Jahren 2012 bis 2015 
einen Gewerbebetrieb in C. Aus Werbezwecken 
war sie Sponsor von zwei Fußballvereinen. Des 
Weiteren bezahlte sie Werbeunternehmen für 
Mobil- und Plakatwerbung im öffentlichen und 
privaten Raum. Die Werbeaufwendungen verbuchte 
sie auf drei verschiedenen Konten: auf einem die 
Sponsoringaufwendungen für die Fußballvereine, 

auf den beiden anderen die Aufwendungen für 
die Anmietung von Werbeflächen (z. B. in Bahn-
höfen, an U-Bahnen, in Gaststätten). Laut den 
Rechnungen entfielen die Aufwendungen vor allem 
auf die Produktion und Lagerung von Plakaten und 
Werbematerial sowie auf das Schalten von Werbe-
spots und die Bereitstellung von Werbeflächen. 
Bei einer Betriebsprüfung kam das Finanzamt zu 
dem Ergebnis, dass die verbuchten Aufwendungen 
als Mieten für bewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens zu werten und daher dem 
Gewerbeertrag hinzuzurechnen seien.
Die hiergegen gerichtete Klage vor dem FG war 
erfolgreich. Laut Urteil sind die angemieteten 
Werbeflächen kein fiktives Anlagevermögen, da 
derartige Wirtschaftsgüter nicht ständig für den 
Gebrauch im Betrieb vorgehalten werden. Dies 
entsprach auch gar nicht dem Geschäftszweck des 
Unternehmens der Klägerin. Durch eine Nicht-
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Wenn man Arbeitslohn erhält, wird dieser der Lohn-
steuer unterworfen. Auch als geschäfts führender 
Gesellschafter einer GmbH kann man sich  Arbeits-
lohn zahlen und muss diesen folglich der Lohn-
steuer unterwerfen. Aber kann es auch sein, dass  
man nichts bekommt und trotzdem Lohnsteuer 
zahlen muss? In einem Streitfall meinte das Finanz-
amt: ja! Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) 
war anderer Ansicht.
Der Kläger ist Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
GmbH. Hierfür erhält er ein festes monatliches 
Brutto gehalt. Des Weiteren ist auch ein Anspruch 
auf eine gewinnabhängige Tantiemenzahlung im 
Geschäftsführervertrag geregelt. In den Streitjahren 
erhielt der Kläger jedoch keine Tantiemen. Es  
erfolgte auch keine Passivierung bei der GmbH. Bei 
einer Lohnsteuer-Außenprüfung kam das Finanz-
amt zu dem Ergebnis, dass der Kläger in den Streit-
jahren aufgrund der Tantiemenansprüche Arbeits-
lohn erhalten habe. Als Zuflusszeitpunkt gelte der 
Zeitpunkt der Bilanzerstellung. Auf eine tatsächliche 
Auszahlung komme es nicht an. Das Finanzamt 
änderte daher die Einkommensteuerfestsetzungen 
für die Jahre 2015 bis 2017 und berücksichtigte die 
vereinbarten Tantiemen als Arbeitslohn.

Die hiergegen gerichtete Klage vor dem FG war 
erfolgreich. Die nichtgezahlten Tantiemen sind dem-
nach nicht als Einnahmen aus nichtselbständiger 
Tätigkeit zu berücksichtigen. Bei beherrschenden 
Gesellschafter-Geschäftsführern kann ein Zufluss 
von Einnahmen allerdings auch ohne Zahlung 
oder Gutschrift bereits früher, vor dem eigent lichen  
Zufluss, vorliegen. Der (fiktive) Zufluss erfolgt 
dann bereits bei Fälligkeit, da ein beherrschender 
Gesell schafter sich selbst die geschuldeten 
Beträge auszahlen kann. Im Streitfall wurden die 
vereinbarten Tantiemen aber gar nicht ausgezahlt. 
Es erfolgte auch keine Passivierung, so dass sich 
die Tantiemen auch nicht steuermindernd auf das 
Einkommen der Gesellschaft auswirkten. Ebenso 
wenig sind die Tantiemen als verdeckte Einlagen  
der Einkommensteuer zu unterwerfen. Gegen das 
Urteil ist eine Revision beim Bundesfinanzhof 
anhängig.

Quelle: FG Baden-Württemberg, Urt. v. 30.06.2022 - 12 K 58/20, 

Rev. (BFH: VI R 20/22) 

Gesellschafter-Geschäftsführer: Zur Steuerbarkeit von nichterhaltenem Arbeitslohn

Geschäftsführerhaftung: Was gilt, wenn man eigentlich kein Geschäftsführer mehr ist

nutzung derartiger Flächen wäre die gewerbliche  
Tätigkeit der Klägerin nicht maßgeblich beeinflusst 
worden. Zudem ist im Streitfall zu berücksichtigen, 
dass bei Annahme fiktiven Eigentums an den 
Werbeflächen davon auszugehen wäre, dass die 
Klägerin diese mit einer Wiederverkaufsabsicht  
ange schafft haben würde. Denn es ist offensichtlich 
und liegt in der Eigenart der Nutzung von Werbe-

flächen, dass die Klägerin die Werbeflächen nur 
anlassbezogen und nach Bedarf wechselnd nutzen 
will. Dies wäre dann Umlaufvermögen. Die Auf-
wendungen sind daher nicht hinzuzurechnen.

Quelle: FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 23.08.2022 - 5 K 5101/20, 

Rev. (BFH: III R 36/22)

Als Geschäftsführer einer GmbH trägt man eine 
große Verantwortung. Und solange alles gut läuft 
und die GmbH ihren Verpflichtungen nachkommt, 
sollte es keine Probleme geben. Schwierig wird es, 
wenn die GmbH bestimmten Verpflichtungen, wie 
zum Beispiel der Weiterleitung der Lohnsteuer an 
das Finanzamt, nicht mehr nachkommt. Dann kann 
das Finanzamt auch den Geschäftsführer der GmbH 
haftbar machen. Falls es mehrere Geschäftsführer 
gibt, kann das Finanzamt entscheiden, welchen von 
ihnen es in welchem Umfang in Haftung nimmt. 
Im vorliegenden Fall musste das Finanzgericht 

Düsseldorf (FG) entscheiden, ob das Finanzamt 
hierbei richtig gehandelt hat.
Der Kläger war alleiniger Geschäftsführer der 
B-GmbH, an der auch E beteiligt war. Sein 
Geschäftsführervertrag war bis zum 30.06.2019 
befristet. Am 15.04.2019 verfassten der Kläger sowie  
E und A (Geschäftsführer der C-GmbH) einen  
„Letter of Intent“. Demzufolge beabsichtigte die 
C-GmbH, die mehrheitlichen Anteile an der 
B-GmbH zu erwerben. Im Zuge dessen sollten 
A und E Geschäftsführer und der Kläger ab dem 
01.07.2019 Berater werden. Gleichzeitig wurde ein 
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Seit 2006 können die Bundesländer den Steuersatz 
der Grunderwerbsteuer selbst festlegen. Der zuvor 
geltende bundeseinheitliche Steuersatz von 3,5 % 
wurde danach lediglich in Bayern beibe halten. In 
den übrigen 15 Bundesländern wurden die   Steuer-
sätze mittlerweile auf bis zu 6,5 % an ge hoben. 
Das fortwährende Drehen an der Steuer schraube 
verteuert Grund stückserwerbe ganz erheblich. Da 
einige Bundesländer den Steuer satz seit 2006 
bereits mehrfach angehoben haben, stellt sich 
insbesondere bei mehrjährig andauernden Flur-
bereinigungsverfahren die Frage, welcher grund-
erwerbsteuerliche Erwerbszeitpunkt heranzuziehen 
ist, um den anzuwendenden Steuersatz zu ermitteln.
Ein Grundstückseigentümer hat diese Problematik 
nun an den Bundesfinanzhof (BFH) herangetragen. 
Er hatte an einem bereits im Jahr 2002 eingeleiteten 
Flurbereinigungsverfahren teilgenommen. In einer 
Verhandlung zur Flurbereinigung im Jahr 2009 
war vereinbart worden, dass er in Niedersachsen 
sogenanntes Masseland gegen eine Mehrabfindung 
von 33.428 EUR erwirbt, die er am 01.11.2009 
zu zahlen hatte. Im Jahr 2016 ordnete die Flur -
be reinigungsbehörde die vorzeitige Ausführung 

des Flur bereinigungsplans mit Wirkung zum  
29.08.2016 an.

Hinweis: 
In Niedersachsen wurde der Steuersatz zum 
01.01.2011 auf 4,5 % und ab dem 01.01.2014 auf 5 % 
angehoben.

Das Finanzamt ging von einem grunderwerb-
steuer lichen Erwerb im Jahr 2016 aus und wandte 
daher den Grunderwerbsteuersatz von 5 % an, 
so dass sich eine Steuer von 1.671 EUR ergab. Der 
Grund stückseigentümer machte dagegen geltend, 
dass der Erwerbsvorgang schon in dem Zeitpunkt 
verwirklicht worden war, in dem die Vertrags-
partner im Verhältnis zueinander gebunden waren.  
Diese Bindung sei bereits durch die Verhandlung 
im Jahr 2009 eingetreten, so dass der in diesem 
Jahr gültige Grunderwerbsteuersatz von 3,5 % 
anzuwenden sei.
Der BFH lehnte jedoch ab und urteilte, dass sich  
der grunderwerbsteuerlich maßgebliche Erwerbs-
vor gang erst im Jahr 2016 verwirklich hatte, so dass 
der Steuersatz von 5 % galt. Maßgeblich war die 

Erhöhung des Grunderwerbsteuersatzes: Wann wird der Erwerb im Flurbereinigungsverfahren verwirklicht?

3. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN
FÜR ALLE STEUERZAHLER

Gesellschafterbeschluss verfasst, wonach A zum 
01.05.2019 und E zum 01.07.2019 zu Geschäfts-
führern bestellt werden. Mit notariellem Vertrag  
vom 15.04.2019 schied E aus der GmbH aus und 
die C-GmbH wurde Mehrheitsgesellschafterin der 
B-GmbH. Im Handelsregister war, auch nach dem 
30.06.2019, allein der Kläger als Geschäftsführer 
eingetragen. Am 23.03.2020 wurde das Insolvenz-
verfahren über das Vermögen der B-GmbH eröffnet. 
Mit Bescheid vom 02.06.2020 nahm das Finanzamt 
den Kläger für Lohnsteuerrückstände in Haftung, da 
er laut Handelsregisterauszug im Haftungszeitraum 
Juni bis Dezember 2019 als Geschäftsführer bestellt 
war.
Die Klage des in Haftung Genommenen vor dem 
FG war erfolgreich, denn mit der Abberufung als 
Geschäftsführer ist die Geschäftsführertätigkeit be-
endet. Dies gilt unabhängig von dem Zeitpunkt, 

in dem die Beendigung im Handelsregister ein-
ge tragen wird. Daher endete die Geschäftsführer-
stellung des Klägers mit Ablauf des 30.06.2019.  
Zwar gab es dazu keinen gesonderten Gesell-
schafter beschluss, jedoch konnte der Beschluss 
vom 15.04.2019 in diesem Sinne ausgelegt werden. 
Dieser Beschluss war wirksam und bedurfte keiner 
notariellen Beurkundung. Dass der Kläger auch nach 
dem 30.06.2019 noch Schriftstücke unterschrieben 
hatte, war unerheblich. So gesehen war er lediglich 
als Vertreter ohne Vertretungsmacht tätig. Ab dem 
01.05.2019 wurde die Geschäftsführertätigkeit 
durch A ausgeübt. Die Ermessensentscheidung des 
Finanz amts war fehlerhaft, da es auch noch weitere 
Geschäftsführer gab, die in Haftung genommen 
werden konnten.

Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 18.11.2022 - 3 K 590/21 H
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Erwerbsmäßige Betreuung von Jugendlichen: Pflegegelder sind keine steuerfreien Beihilfen

Öffentliche Mittel, die als Beihilfe zur Erziehung  
gezahlt werden, bleiben nach dem Einkommen-
steuergesetz steuerfrei. Wer als Pflegeperson ein 
Pflegekind in seinen Haushalt aufnimmt, kann das 
bezogene Pflegegeld für diese Kindervollzeitpflege 
daher steuerfrei vereinnahmen. In einem neuen 
Urteil hat der Bundesfinanzhof (BFH) jetzt aber 
entschieden, dass die Steuerfreiheit für Pflege-
gelder nicht beansprucht werden kann, wenn die  
Betreuung in institutionalisierter und erwerbs-
mäßiger Form in einer Einrichtung stattfindet.
Geklagt hatte eine staatlich anerkannte Jugend- und 
Heimerzieherin, die sich in einem Kooperations -
vertrag mit einem Jugendwerk zu einer Intensiv -
betreuung von mindestens vier bedürftigen 
Jugend lichen verpflichtet hatte. Ihre Tätigkeit als  
„ISE-Betreuungsstelle“ („Intensive Sozial pädago-
gische Betreuung“) hatte sie mit mehreren 
Beschäftigten in einem ehemaligen Gasthof mit 
mehreren Wohnungen ausgeübt. Für die Betreuung 
der Jugendlichen hatte sie monatliche Honorare  
von mehr als 12.000 EUR erhalten. Ihr jährlicher 
Gewinn hatte sich in den Jahren 2014 bis 2017 auf 
70.000 EUR bis 93.000 EUR belaufen.
Für die Streitjahre 2014 und 2015 begehrte die  
Erzieherin die Steuerfreistellung ihrer Einnahmen. 
Sie war der Auffassung, dass sie steuerfreie Bei-
hilfen bezogen habe und argumentierte mit der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung, nach der eine 
Pflege von bis zu sechs Kindern nicht als erwerbs-
mäßig anzusehen ist. Das Finanzamt hingegen  
vertrat die Auffassung, dass nur uneigennützig 

gewährte Unterstützungsleistungen unter die  
Steuer  befreiung gefasst werden könnten, nicht 
jedoch solche im Rahmen eines entgeltlichen Aus-
tauschgeschäfts.
Das Finanzgericht Baden-Württemberg entschied 
in erster Instanz, dass die erzielten Vergütungen 
keine steuerfreien Beihilfen waren, sondern steuer-
pflichtige Vergütungen für eine unternehmerisch  
betriebene sozialpädagogische Tätigkeit. Bei der 
durchgeführten Betreuung handelte es sich um eine 
auf Dauer zur Erzielung von Einkünften angelegte 
entgeltliche Tätigkeit (Austauschgeschäft). Die 
Erzieherin hatte eine institutionalisierte Betreuung 
von Jugendlichen angeboten, die anderen gewerbs-
mäßigen Erziehungsstellen gleichkam. Ihre Tätigkeit 
ging über die bloße Aufnahme von Jugendlichen in 
den eigenen Haushalt weit hinaus. Der Grad ihrer 
institutionalisierten Professionalität ließ sich ins-
besondere an der Höhe ihrer Vergütungen ablesen 
und an dem Umstand, dass die Jugendlichen 
maßgeblich vom angestellten Personal mitbetreut 
worden waren.
Der BFH folgte dieser Einordnung und betonte,  
dass die Pflegegelder nicht der unmittelbaren 
Förderung der Erziehung gedient hätten. Die Jugend-
lichen wurden im Rahmen einer Heim unter bringung 
oder einer anderen Form des sonstigen betreuten 
Wohnens erwerbsmäßig betreut, so dass die 
Steuerbefreiung ausgeschlossen war.

Quelle: BFH, Urt. v. 30.11.2022 - VIII R 13/19

Ausführungsanordnung zum Flurbereinigungsplan 
mit ihrem darin benannten Wirkungszeitpunkt. 
Erst mit dieser Anordnung war der für die Grund-
erwerb steuer maßgebliche Eigentumswechsel 
bewirkt worden. Ob eine vorgelagerte Bindung der  

Beteiligten bestanden hatte, war nach Auffassung  
des BFH unerheblich.

Quelle: BFH, Urt. v. 12.10.2022 - II R 7/20

Keine Nachzahlung: Zinserlass aufgrund von Corona

Die schlimmste Zeit der Corona-Pandemie liegt 
hinter uns. Für viele Unternehmen war das eine 
sehr kritische Phase, denn es ging um ihr wirtschaft-
liches Überleben. Die Bundesregierung hatte daher  
mehrere Unterstützungsprogramme ins Leben 
gerufen. Daneben gab es auch Erleichterungen. 
So war eine zinsfreie Stundung von Zahlungen 
an das Finanzamt möglich. In einem Streitfall 

hatte das Finanzamt Nachzahlungszinsen gegen 
einen Unternehmer festgesetzt. Das Finanzgericht 
Münster (FG) hatte darüber zu entscheiden, ob dies 
gerechtfertigt war.
Am 13.05.2020 wurde gegenüber dem Kläger der 
Körperschaftsteuerbescheid für 2018 erlassen. In 
diesem wurden zugleich Nachzahlungszinsen für den 
Monat April 2020 festgesetzt. Der Kläger beantragte 
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Von jedem Euro einer Gehaltserhöhung geht 
oft mehr als die Hälfte für Steuern und Sozial-
abgaben ab. Diesen erheblichen Abzügen können 
Arbeitsparteien entgegentreten, indem sie steuer-
begünstigte oder steuerfreie Gehalts bestand teile 
vereinbaren. Eine Möglichkeit: Vorteile, die einem 
Arbeitnehmer aus der privaten Nutzung von betrieb-
lichen Datenverarbeitungs- oder Tele kommunika-
tion s einrichtungen (PCs, Laptops, Smartphones, 
Tablets, Handys) erwachsen, sind nach dem Ein-
kommensteuergesetz steuerfrei. Der Arbeitgeber  
kann dem Arbeitnehmer also beispielsweise die 
laufenden Kosten für einen Handyvertrag lohn-
steuerfrei erstatten, sofern der Vertrag mit dem 
betrieblichen Handy genutzt wird. Privates Tele-
fonieren ist mit dem Gerät ausdrücklich erlaubt.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun eine interes-
sante Steuergestaltungsmöglichkeit abgesegnet: Im 
verhandelten Fall hatten die Arbeitnehmer ihre 
privaten Handys zunächst für einen symbolischen 
Preis von einem bis sechs Euro an ihren Arbeit-
geber verkauft. Dieser stellte die Geräte dann  
anschließend den Arbeitnehmern wieder als betrieb-
liches Telekommunikationsgerät für die private und 
dienstliche Nutzung zur Verfügung und übernahm 
die Kosten für die laufenden Mobilfunkverträge 
der Arbeitnehmer (gedeckelter Höchstbetrag nach 
ergänzender Vereinbarung zum Arbeitsvertrag). Die 
Kostenübernahme erstreckte sich auch auf den 

Aufwand für Wartung und Reparaturen. Die Über-
lassung der Geräte war an das Bestehen des 
Arbeitsverhältnisses geknüpft.
Das Finanzamt war nach einer Lohnsteuer-Außen-
prüfung der Auffassung, dass der vorherige Ankauf 
der privaten Handys ein steuerlicher Gestaltungs-
missbrauch sei und die Kostenerstattung daher zu 
steuerpflichtigem Arbeitslohn führe. Der BFH ent-
schied jedoch, dass die Kostenübernahme durch 
den Arbeitgeber steuerfrei zu belassen war. Die 
Handys waren durch den Verkauf an den Arbeit-
geber betriebliche Telekommunikationsgeräte, da  
der Arbeitgeber zivilrechtlicher Eigentümer der  
Geräte geworden war. Die Handys waren den 
Arbeitnehmern auch nicht aufgrund einer Sonder-
rechtsbeziehung weiterhin zuzurechnen. Ent-
scheidend war in diesem Zusammenhang, dass die 
Telefone nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses  
an den Arbeitgeber herauszugeben waren und 
Letzterer als Eigentümer auch das Risiko trug, dass 
die Geräte beschädigt wurden oder „untergingen“. 
Den Arbeitnehmern war lediglich der Gebrauch der 
Geräte während des aktiven Arbeitsverhältnisses 
gestattet.
Nach Gerichtsmeinung bestanden keine Anzeichen 
für ein unwirksames Scheingeschäft. Zwischen den 
Vertragspartnern hatte Einigkeit über den Eigentums-
übergang bestanden. Es lag ferner kein Missbrauch 
von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten vor. Der 

Privathandy-Verkauf an den Arbeitgeber: Steuerfreie Gerätenutzung durch Arbeitnehmer ist zulässig

eine zinsfreie Stundung aller Zahlungsansprüche,  
da sein Geschäftsbetrieb während der Pandemie  
durch die Corona-Maßnahmen erheblich einge-
schränkt war. Zur Begründung verwies er auf ein 
Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF). 
Darüber hinaus beantragte er den Erlass der Nach-
zahlungszinsen wegen sachlicher Unbilligkeit. Die 
Veranlagung für 2018 wurde erst später erstellt, 
da die Veranlagung für 2017 nicht durchgeführt  
werden konnte. Die Körperschaftsteuererklärung 
für 2017 wurde im Februar 2019 eingereicht, die 
Ver anlagung erfolgte aber erst im Mai 2020. Das 
Finanzamt lehnte einen Erlass der Zinsen jedoch 
ab, unter anderem mit der Begründung, dass diese  
nicht unmittelbar durch die Corona-Pandemie ver-
ursacht worden seien.
Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war 
erfolgreich. Demnach liegen hier die Voraus-
setzungen für eine Ermessensreduzierung auf 
null vor. Das heißt, dass das Finanzamt den Erlass  

der Nachzahlungszinsen zu gewähren hatte. Im 
Streitfall wurde die Erhebung der Nachzahlungs-
zinsen als sachlich unbillig gewertet. Der Kläger  
hatte durch die verspätete Steuerfestsetzung keinen 
Liquiditäts vorteil erlangt und das Finanzamt auch 
keinen Liquiditätsnachteil erlitten. Der Kläger hatte 
aufgrund des BMF-Schreibens bereits ab dem 
19.03.2020 und damit vor der Entstehung der 
Nachzahlungszinsen unstreitig einen Anspruch 
auf zinsfreie Stundung der Körper schaft steuer-
nach zahlung. Zwar hätte er die Entstehung der 
Nachzahlungszinsen durch rechtzeitige Anpassung 
der Vorauszahlungen vermeiden können. Dass dies 
nicht geschehen ist, begründet jedoch kein pflicht-
widriges Handeln des Klägers, das zum Wegfall des 
Erlassanspruchs führen könnte.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 26.10.2022 - 13 K 1920/21, Rev. (BFH: 

XI R 28/22)
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Wenn Treibstoffkosten nur geschätzt werden: Fahrtenbuchmethode ist nicht anwendbar

Wird ein Dienstwagen an einer betrieblichen Zapf-
säule des Arbeitgebers betankt, die weder die 
abgegebene Treibstoffmenge noch den Preis anzeigt, 
darf der private Nutzungsvorteil für den Dienst-
wagen nicht nach der Fahrtenbuchmethode ermittelt 
werden – dies geht aus einem neuen Urteil des 
Bundesfinanzhofs (BFH) hervor.
Im zugrunde liegenden Fall hatte ein Arbeitgeber die 
private Dienstwagennutzung seiner Arbeit nehmer 
nach der Fahrtenbuchmethode lohn  ver steuert. Die 
hierfür zugrunde gelegten Gesamtkosten der Fahr-
zeuge hatte er zwar weitgehend durch Belege 
nachgewiesen, die angefallenen Treibstoffkosten 
konnte er aber nicht einzeln belegen. Denn die Fahr-
zeuge wurden an einer betriebseigenen Zapfsäule 
betankt, die weder die abgegebene Treibstoffmenge 
noch den Preis anzeigte. Der Arbeitgeber griff daher 
zu einer Schätzung der Treibstoffkosten, indem er  
aus seinen Einkaufsrechnungen den durchschnitt-
lichen Treibstoffpreis errechnete und den Verbrauch 
der Fahrzeuge aus Herstellerangaben entnahm 
(höchster angegebener Verbrauch im Stadtverkehr).
Das Finanzamt erachtete die Fahrtenbuchmethode 
als nicht anwendbar und argumentierte, dass die 
Gesamtkosten der Fahrzeuge nicht belegmäßig 
nachgewiesen waren. In der Folge führte es die 
Privatnutzungsversteuerung nach der 1-%-Methode 
durch und nahm den Arbeitgeber für die (nun 
erheblich höhere) Lohnsteuer in Haftung.
Der BFH bestätigte dieses Ergebnis und entschied, 
dass die Fahrtenbuchmethode vorliegend nicht 
anwendbar war, da sie einen Belegnachweis für die 
Gesamtkosten des Kfz erfordert. Die Fahrten buch-

methode gründet darauf, dass die tatsächliche 
Gesamtfahrleistung dokumentiert und der voll-
stän digen Bemessungs grundlage in Form der 
voll ständig belegmäßig erfassten Kraftfahr zeug -
auf wendungen gegenübergestellt wird. Eine 
Schätzung von belegmäßig nicht erfassten Kosten 
– wie vorliegend der Treibstoffkosten – ist nicht 
zulässig, selbst wenn durch die Schätzung ver-
meintlich höhere Gesamtkosten angesetzt werden, 
als tatsächlich entstanden sind (z. B. durch Sicher-
heitszuschläge). Eine zutreffende Bewertung des 
privaten Nutzungsvorteils anhand der Fahrten buch-
methode kann nur gelingen, wenn die gesamten 
Kraftfahrzeugkosten auch belastbar erfasst werden. 
Der Nachweis mittels belegmäßiger Erfassung ist 
dem Steuerzahler möglich und zumutbar.

Hinweis: 
Die Fahrtenbuchmethode ist steuerlich häufig 
günstiger als die 1-%-Methode, wenn der Arbeit-
geber den Dienstwagen mit einem hohen Rabatt  
gekauft hat, es sich um einen Gebrauchtwagen 
handelt oder der Anteil der privaten Fahrten gering 
ist. Wer Dienstwagen in diesen Fällen an einer 
betriebseigenen Tankstelle ohne Einzelnachweis 
betankt, sollte prüfen, ob er die Wagen künftig zur 
Beibehaltung der günstigeren Fahrtenbuchmethode 
an externen Tankstellen betanken lassen kann oder 
ob sich die betriebseigene Tankstelle auf Einzel-
abrechnung umrüsten lässt.

Quelle: BFH, Urt. v. 15.12.2022 - VI R 44/20

Bei einem Grundstückskauf bemisst sich die Grund-
erwerbsteuer nach dem Wert der Gegenleistung. 
Hierzu gehören neben dem Kaufpreis auch die 
vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen. 
Werterhöhend müssen daher beispielsweise Ver-

pflichtungen erfasst werden, die der Erwerber vom 
Veräußerer übernimmt.
In einem neuen Urteil hat sich der Bundesfinanzhof 
(BFH) mit der Frage befasst, ob Verpflichtungen 
im Rahmen eines öffentlichen Wohnraumförder-

Öffentlich geförderter Wohnraum: Pflicht zur verbilligten Vermietung erhöht nicht die Grunderwerbsteuer

niedrige Kaufpreis der Geräte vermochte einen 
solchen Missbrauch nach Auffassung des BFH  
nicht zu begründen.

Hinweis: 
Die Steuerbefreiung für die Nutzung betrieblicher 
Telekommunikationsgeräte ist auch anwendbar,  

wenn die Geräte – wie im vorliegenden Fall – außer-
halb der betrieblichen Räume genutzt werden (z. B. in 
der Privatwohnung).

Quelle: BFH, Urt. v. 23.11.2022 - VI R 50/20
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Wenn ausländische Erben in Deutschland belegenen 
Grundbesitz von ausländischen Erblassern erwerben, 
fällt auf diesen Vorgang deutsche Erbschaftsteuer 
an. Diese beschränkte Steuerpflicht lässt sich nach 
einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) 
aber umgehen, wenn die Inlandsimmobilie durch  
ein ausländisches Vermächtnis zugewandt wird. 
Diese Gesetzeslücke besteht, wenn weder der Erb-
lasser noch der Begünstigte Deutsche sind und beide 
im Ausland leben.
Im Urteilsfall hatte eine im Jahr 2013 verstorbene 
Erblasserin bis zu ihrem Tod in der Schweiz 
gewohnt und ihrer in den USA lebenden Nichte 
ein Vermächt nis über eine Immobilie in München  
zugewandt. Im Jahr 2014 wurde dieses Vermächt-
nis erfüllt und die Nichte als Eigentümerin des 
Grundstücks im Grundbuch eingetragen. Das 
deutsche Finanzamt setzte Erbschaftsteuer fest, 
wogegen die Nichte klagte.
Der BFH lehnte den Steuerzugriff ab. Anders als 
deutsche Staatsangehörige und Personen mit Wohn-
sitz oder dauerhaftem Aufenthalt in Deutschland 
sind ausländische Erben oder Vermächtnisnehmer 
nur in beschränktem Umfang steuerpflichtig. Sie 
zahlen Erbschaftsteuer ausschließlich für den Eigen-
tumserwerb an bestimmten gesetzlich definierten 
Vermögenswerten. Darunter fallen grundsätzlich 

auch inländische Immobilien. Werden sie jedoch 
im Testament des Erblassers durch ein Vermächtnis 
mit solchen Immobilien bedacht, bleibt dies aus-
nahmsweise steuerfrei. Diese Gesetzeslücke besteht, 
da bei einem Vermächtnis nicht die Immobilie 
selbst, sondern nur ein Anspruch auf Übertragung 
des Eigentums an dieser Immobilie erworben wird. 
Die Eigentumsumschreibung muss in diesem Fall 
noch separat im Anschluss erfolgen und bedarf der 
notariellen Beurkundung.

Hinweis: 
Nach dem BFH-Urteil sind ausländische Ver mächt-
niseinsetzungen also ein legales Gestaltungsmodell, 
um inländische Immobilien zwischen ausländischen 
Erblassern und Erben steuerfrei zu übertragen. Bei 
Erbfällen im EU-Ausland ist allerdings seit 2015 
mit dem Inkrafttreten der EU-Erbrechtsverordnung 
Vorsicht geboten: In bestimmten EU-Ländern wie 
beispielsweise Polen entfaltet ein Vermächtnis nun 
eine direkte Wirkung. Dies bedeutet, dass auch die 
durch Vermächtnis begünstigte Person direkt das 
Eigentum an dem inländischen Grundvermögen erbt 
und ein steuerfreier Erwerb inländischer Immobilien 
dann nicht möglich ist.

Quelle: BFH, Urt. v. 23.11.2022 - II R 37/19

Urteil entlarvt Gesetzeslücke: Inländische Grundstücke können über ausländische Vermächtnisse steuerfrei vererbt 
werden

modells eine grunderwerbsteuerliche Gegenleistung 
darstellen. Im zugrunde liegenden Fall hatte eine 
Investorin im Jahr 2015 unbebaute Grundstücke 
erworben. Nach einem städtebaulichen Vertrag  
hatte für die Grundstücke die Verpflichtung be-
standen, dort geförderten Wohnraum herzustellen. 
Der Vertrag sah eine künftig verbilligte Vermietung  
an Personen vor, die von der Stadt zu benennen  
waren. Im Gegenzug bewilligte die Stadt der Investo-
rin nach Kaufvertragsabschluss niedrigverzinsliche 
Darlehen.
Das Finanzamt berechnete die Grunderwerbsteuer 
nicht nur auf Grundlage des reinen Kaufpreises, 
sondern bezog auch die Verpflichtung zur ver-
billigten Vermietung als sonstige Leistung ein (mit 
dem kapitalisierten Wert). Der BFH lehnte dies 
jedoch ab und urteilte, dass die Verpflichtung zur 
verbilligten Vermietung keine grunderwerbsteuer-
liche Gegenleistung war. Die Verpflichtung war der 
Investorin rechtlich bindend erst in den Förder-
bescheiden auferlegt worden, sie war somit nicht von 

der Veräußerin übernommen worden. Selbst wenn 
man aber – wie das Finanzgericht in der Vorinstanz 
– von einer übernommenen Verpflichtung ausginge, 
läge ebenfalls keine sonstige Leistung vor.
Der BFH verwies auf die Rechtsprechung zum 
sozialen Wohnungsbau, wonach eine auf den 
Erwerber übergehende Mietpreisbindung nicht zu-
sätz lich als sonstige Leistung anzusehen ist. Diese 
Rechtsprechung gilt nicht nur, wenn der Käufer vom 
Verkäufer neben der Mietpreisbindung direkt auch 
die im Gegenzug gewährten Darlehen übernimmt, 
sondern auch dann, wenn die Darlehen – wie im 
Urteilsfall – erst nach Kaufvertragsabschluss an den 
neuen Eigentümer ausgereicht werden. Im Ge -
samt konzept der staatlichen Wohnraum förde rung 
kommt der Mietpreisbindung kein eigenständiger 
Wert zu, stattdessen muss sie in Zusammenhang  
mit den „verknüpften“ zinsgünstigen Darlehen 
gesehen werden.

Quelle: BFH, Urt. v. 23.11.2022 - II R 26/21, NV
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Erbschaftsteuer: Familienheim steuerfrei erben, wenn es vorher vermietet war?

Unter bestimmten Voraussetzungen kann das 
geerbte Familienheim von der Erbschaftsteuer 
befreit werden. Eine dieser Bedingungen ist, dass 
der Erbe das Familienheim nach dem Erbfall selbst 
nutzt und unmittelbar (genauer gesagt: innerhalb 
von sechs Monaten nach dem Erbfall) einzieht. Was 
aber gilt, wenn der Erblasser vorher schon nicht 
mehr in dem Haus gewohnt hat, weil dies aufgrund 
von Pflegebedürftigkeit nicht mehr möglich war? 
Das Finanzgericht München (FG) hatte darüber zu 
entscheiden.
Die Klägerin ist Alleinerbin ihrer im Februar 2018 
verstorbenen Mutter. Im Nachlass befand sich auch 
der 50%ige Miteigentumsanteil an einem Zwei-
familienhaus. Die Wohnung im Erdgeschoss wurde 
von X, dem Enkel der Erblasserin, genutzt und war 
zum Zeitpunkt des Erbfalls nicht vermietet. Die 
Wohnung im Obergeschoss wurde zunächst von 
der Erblasserin genutzt, stand nach deren Umzug  
in eine Pflegeeinrichtung seit April 2014 erst leer  
und wurde dann befristet für den Zeitraum 
01.04.2016 bis 31.03.2020 an Y vermietet, um mit 
der Miete die Kosten des Pflegeheims zu decken.  
Die Klägerin beantragte in der Erbschaftsteuer-
erklärung die Steuerbefreiung für das Familienheim, 
die ihr das Finanzamt aber nicht gewährte. Im  
 

August 2020 bezog die Klägerin die Wohnung im 
Obergeschoss.
Die Klage vor dem FG auf Gewährung der Erb-
schaftsteuerbefreiung war begründet. Ein im Inland 
belegenes Grundstück kann steuerfrei bleiben, soweit 
der Erblasser dieses bis zum Erbfall selbst genutzt 
hat. Die Tatsache, dass die Erblasserin die Wohnung 
für eine befristete Dauer von vier Jahren vermietet 
hat, schließt eine Steuerbefreiung nicht aus. Die 
Erblasserin konnte die Wohnung aus zwingenden 
Gründen – wegen Pflegebedürftigkeit – zuletzt 
nicht selbst nutzen. Sie hatte auch ein berechtigtes 
Interesse an der Vermietung, da die Mieteinnahmen 
die Kosten des Pflegeheims mitfinanzieren sollten. 
Eine unverzügliche Selbstnutzung kann nach  
An sicht des Gerichts auch vorliegen, wenn die  
Erbin innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf  
des Miet vertrags in die Wohnung eingezogen ist. 
Voraus setzung für die Steuerbefreiung ist, dass 
während eines Zehnjahreszeitraums nach dem 
Erwerb die Wohnung nicht nur vom Erwerber  
bewohnt wird, sondern auch in dessen Eigentum 
verbleibt. Daher ist im Besprechungsfall die Steuer-
befreiung zu gewähren.

Quelle: FG München, Urt. v. 26.10.2022 - 4 K 2183/21, Rev. 

zugelassen

Vermietete Immobilien im Privatvermögen, die ab 
2023 fertiggestellt werden, können mit jährlich 3 % 
abgeschrieben werden (lineare Absetzung für Ab-
nutzung, kurz AfA). Bei Fertigstellung vor 2023 gilt 
ein AfA-Satz von 2 %. Alte Gebäude mit Baujahren 
vor 1925 lassen sich mit 2,5 % abschreiben.

Hinweis: 
Sofern sich die Immobilie im Betriebsvermögen 
befindet und nicht zu Wohnzwecken genutzt wird,  
gilt für Baujahre ab 1985 einheitlich ein AfA-Satz von  
3 % (bei Baubeginn oder Kauf vor 2001: 4 %).

Vom Gesetz her wird also – je nach Fallgestaltung – 
eine typisierte Nutzungsdauer eines Gebäudes von 
25, 33, 40 oder 50 Jahren angenommen. Die festen 
AfA-Sätze müssen unabhängig vom tatsächlichen 
Alter des Gebäudes angewandt werden. Sie gelten 
auch für erworbene Bestandsimmobilien. Immo-
bilie neigentümer haben aber in engen Grenzen die 

Möglichkeit, von den typisierten AfA-Sätzen abzu-
weichen und eine kürzere tatsächliche Nutzungs-
dauer nachzuweisen, so dass sich die Abschreibung 
beschleunigen lässt. Aus dem Nachweis müssen 
sich Rückschlüsse auf die maßgeblichen Faktoren 
für die verkürzte Nutzungsdauer ergeben (z. B. 
technischer Verschleiß, wirtschaftliche Entwertung 
der Immobilie, rechtliche Nutzungsbeschränkungen). 
Das Bundesfinanzministerium hat nun dargelegt, 
wann die Finanzämter eine verkürzte Nutzungs-
dauer akzeptieren:

Es bedarf einer konkreten Rechtfertigung für 
eine verkürzte tatsächliche Nutzungsdauer. Der 
Eigentümer muss darlegen, dass das Gebäude vor 
Ablauf der typisierten Zeiträume bereits technisch 
oder wirtschaftlich verbraucht ist.
Eine verkürzte Nutzungsdauer kann beispiels-
weise anzuerkennen sein, wenn der Eigentümer  
bereits zum Abbruch des Gebäudes verpflichtet  
ist.

Verkürzte tatsächliche Nutzungsdauer: Wann sich eine schnellere Abschreibung von Immobilien erreichen lässt

•

•
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Für besondere Betriebsgebäude (z. B. Hallen in 
Leichtbauweise) kann sich eine verkürzte 
Nutzungs  dauer bereits aus den amtlichen AfA-
Tabellen ergeben. Gleiches gilt für Gebäudeteile, 
die selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter 
sind (z. B. Ladeneinbauten).
Für Mietereinbauten kann eine verkürzte  
Nutzungs dauer aus der begrenzten Mietdauer 
hergeleitet werden.
Die tatsächliche Nutzungsdauer wird auch durch 
den technischen Verschleiß beeinflusst. Hierfür  
ist etwa zu beurteilen, inwieweit die Tragstruktur 

des Bauwerks (insbesondere Wände und Dach)  
die Nutzungsfähigkeit des Gebäudes beschränkt.
Zum Nachweis einer verkürzten Nutzungsdauer 
muss ein Gutachten eines öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen für die Bewertung 
von (un-)bebauten Grundstücken oder einer  
Person vorgelegt werden, die als Sachverständiger 
oder Gutachter entsprechend akkreditiert ist.

Quelle: 

BMF-Schreiben v. 22.02.2023 - IV C 3 - S 2196/22/10006 :005

•

Kryptowährungen: Spekulationsgewinne müssen versteuert werden

In der Vergangenheit haben Kryptowährungen wie 
Bitcoin oder Ethereum wahre Kursfeuerwerke hin ge-
legt, so dass manche Spekulanten erhebliche Kurs-
gewinne eingefahren haben. Ein solcher Fall hat 
jetzt auch den Bundesfinanzhof (BFH) beschäftigt: 
Eine Privatperson aus Nordrhein-Westfalen hatte 
verschiedene Kryptowährungen – unter anderem 
Bitcoins, Ethereum und Monero – privat erworben, 
getauscht und wieder veräußert. Im Jahr 2017 hatte  
sie daraus einen Gewinn in Höhe von insgesamt 
3,4 Mio. EUR erzielt, den das Finanzamt der 
Einkommensteuer unterwarf.
Der BFH bestätigte die Steuerpflicht und entschied, 
dass Veräußerungsgewinne, die ein Spekulant 
inner  halb eines Jahres aus dem Verkauf oder dem 
Tausch von Kryptowährungen erzielt, als privates 
Veräußerungsgeschäft versteuert werden müssen. 
Virtuelle Währungen (Currency Token, Payment 
Token) stellen nach Auffassung des BFH ein 
„anderes Wirtschaftsgut“ im Sinne der Regelungen 
zu privaten Veräußerungsgeschäften dar. Der  
Begriff des Wirtschaftsguts ist weit zu fassen. 
Er beinhaltet neben Sachen und Rechten auch 
tatsächliche Zustände sowie konkrete Mög lich-
keiten und Vorteile, deren Erlangung sich ein 
Steuer zahler etwas kosten lässt und die nach der 
Verkehrsauffassung einer gesonderten selbständigen 
Bewertung zugänglich sind. Diese Voraussetzungen 
sind bei virtuellen Währungen nach Gerichts-
meinung erfüllt.

Bitcoin, Ethereum und Monero sind wirtschaftlich 
betrachtet als Zahlungsmittel anzusehen. Sie werden 
auf Handelsplattformen und Börsen gehandelt, 
haben einen Kurswert und können für direkt  
zwischen Beteiligten abzuwickelnde Zahlungs-
vorgänge verwendet werden. Technische Details 
virtueller Währungen sind für die Eigenschaft als 
Wirt schaftsgut nicht von Bedeutung. Erfolgen 
Anschaffung und Veräußerung oder Tausch der 
Token innerhalb eines Jahres, so unterliegen daraus 
erzielte Gewinne oder Verluste daher im Ergebnis der 
Besteuerung.

Hinweis: 
Die realisierten Wertzuwächse sind demnach genau 
wie beim Verkauf von Goldbarren, Oldtimern oder 
Kunstwerken als „sonstige Einkünfte“ zu versteuern. 
Unerheblich ist, ob der Gewinn durch einen Verkauf 
von Coins, das Bezahlen beim Onlineshopping 
oder den Umtausch in eine andere Krypto-
währung erzielt wird. Da sich der Gewinn aus dem 
Veräußerungspreis abzüglich der Anschaffungs-
kosten und den Veräußerungskosten errechnet, 
sollten Anleger unbedingt den Anschaffungs- und 
Veräußerungsvorgang dokumentieren (z. B. in einem 
Transaktionstagebuch).

Quelle: BFH, Urt. v. 14.02.2023 - IX R 3/22
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Im Zuge der Corona-Pandemie hat das Arbeiten von  
zu Hause erheblich an Bedeutung gewonnen. Wer 
in den eigenen vier Wänden arbeitet, darf seine 
Raumkosten in der Regel steuerlich als Werbungs-
kosten oder Betriebsausgaben geltend machen. Ab 
2023 gelten neue Regelungen für häusliche Arbeits-
zimmer. Die Steuerberaterkammer Stuttgart hat die 
neuen Regelungen nun ausführlich beleuchtet:
Erwerbstätige, die im häuslichen Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt ihrer gesamten betrieblichen und 
beruflichen Tätigkeit haben, dürfen ihre Raumkosten 
neuerdings entweder 

in Höhe der tatsächlich angefallenen Aufwen-
dungen (in unbeschränkter Höhe) abrechnen oder 
eine Jahrespauschale von 1.260 EUR absetzen. 
Wählen sie die Pauschale, müssen sie dem 
Finanzamt ihre tatsächlich angefallenen Raum-
kosten nicht mehr einzeln nachweisen.

Hinweis: 
Die Jahrespauschale ist personenbezogen, das heißt, 
der Betrag verdoppelt sich, wenn zwei Personen 
dasselbe Arbeitszimmer nutzen. Andererseits be-
deutet dies auch, dass es bei der Nutzung von 

Häusliches Arbeitszimmer ab 2023: Welche Raumkosten in welcher Höhe abziehbar sind

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Unterstützungsleistungen leichter absetzbar

Unternehmen und Privatpersonen können ihre 
Unter stützungsleistungen für die Opfer der Erd-
bebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien 
steuer lich unter erleichterten Voraussetzungen 
abziehen. Ähnlich wie beim Krieg in der Ukraine 
hat das Bundesfinanzministerium (BMF) mehrere 
Regelungen vorübergehend gelockert:

Vereinfachter Zuwendungsnachweis: Bis zum 
31.12.2023 geleistete Spenden müssen dem 
Finanzamt nicht per Zuwendungsbestätigung 
nachgewiesen werden, wenn sie auf ein Sonder-
konto eingezahlt wurden, das von inländischen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 
inländischen öffentlichen Dienststellen oder 
inlän dischen anerkannten Verbänden der freien 
Wohlfahrtspflege für die Katastrophenhilfe einge-
richtet wurden. Spenden auf diese Konten werden 
steuerlich anerkannt, wenn der Spender dem 
Finanzamt einen Bareinzahlungsbeleg, einen 
Kontoauszug oder einen Ausdruck aus einem 
Onlinebanking-Portal vorlegt.
Betriebsausgabenabzug: Unternehmen können 
geleistete Zuwendungen zur Erdbebenhilfe als 
Betriebs ausgaben abziehen, sofern sie sich 
dadurch wirtschaftliche Vorteile versprechen (z. B. 
Imageverbesserung). Es gelten die Abzugsregeln 
zu Sponsoring-Maßnahmen. Bis zum 31.12.2023 
geleistete unentgeltliche Leistungen aus dem 
Betriebs vermögen an unmittelbar vom Erdbeben 
betroffene Geschäftspartner dürfen in voller Höhe 
als Betriebsausgaben verbucht werden, sofern  
diese Leistungen dazu dienen, die Geschäfts-
beziehungen aufrechtzuerhalten – das steuerliche 
Abzugsverbot für Geschenke über 35 EUR gilt in 
diesen Fällen nicht. Andere Zuwendungen des 

Unternehmens, die nicht unter diese Fallgestaltung 
fallen, dürfen ebenfalls in voller Höhe als Betriebs-
ausgaben abgezogen werden, sofern es sich 
um Zuwendungen von Wirtschaftsgütern oder 
sonstigen betrieblichen Nutzungen und Leistungen 
handelt (Geldleistungen sind nicht begünstigt).
Unterstützung von Arbeitnehmern: Unter-
stützungsleistungen des Arbeitgebers an einzelne 
betroffene Arbeitnehmer bleiben nur unter den 
besonderen Abzugsvoraussetzungen der Lohn-
steuer richtlinien steuerfrei, zum Beispiel ist eine 
Auszahlung durch eine unabhängige Einrichtung 
oder den Betriebsrat erforderlich. Diese Voraus-
setzungen hat das BMF nun vorübergehend aufge-
hoben. Auch Leistungen über 600 EUR pro Jahr 
sind nunmehr regelmäßig nicht als steuerpflichtiger 
Arbeitslohn zu behandeln.
Arbeitslohnspenden: Verzichten Arbeitnehmer zur 
Unterstützung von Erdbebenopfern auf die Aus-
zahlung von Teilen ihres Arbeitslohns, so bleiben 
diese Lohnteile steuerfrei, wenn die Geldmittel 
zugunsten einer Beihilfe des Arbeitgebers an 
geschädigte Arbeitnehmer des Unternehmens 
oder eines Geschäftspartners fließen oder auf ein 
zugelassenes Spendenkonto eingezahlt werden.

Hinweis: 
Die erleichterten Abzugsvoraussetzungen gelten für 
Unterstützungsmaßnahmen, die in der Zeit vom 
06.02. bis 31.12.2023 durchgeführt wurden bzw. 
werden.

Quelle: 

BMF-Schreiben v. 27.02.2023 - IV C 4 - S 2223/19/10003 :019

•

•

•

•
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zwei Arbeitszimmern in verschiedenen Wohnungen  
durch dieselbe Person bei dem Höchstbetrag von 
1.260 EUR bleibt. Die Pauschale muss zudem 
monatsweise gekürzt werden, wenn das häusliche 
Arbeitszimmer nicht das ganze Jahr über der Tätig-
keitsmittelpunkt war. Für diese Kürzungsmonate 
können Erwerbstätige allerdings wiederum die 
Homeoffice-Pauschale von 6 EUR pro Tag abziehen, 
sofern sie weiterhin zumindest überwiegend von zu 
Hause aus gearbeitet und keine erste Tätigkeits-
stätte aufgesucht haben.

Bis einschließlich 2022 konnten Erwerbstätige ihr 
häusliches Arbeitszimmer bei fehlendem Tätig keits-
mittelpunkt im Arbeitszimmer zumindest beschränkt 
mit 1.250 EUR pro Jahr abziehen, wenn ihnen kein 
Alternativarbeitsplatz (z. B. im Betrieb) zur Ver-
fügung stand. Diese Fallvariante wurde ab 2023  
abgeschafft. Erwerbstätige, deren Tätigkeits mittel-
punkt außerhalb des häuslichen Arbeitszimmers 
liegt, können ihre Raumkosten nun nur noch im  
Wege der Homeoffice-Pauschale abziehen (mit 6 EUR 
pro Arbeitstag, maximal 1.260 EUR pro Jahr).

Werden für ein häusliches Arbeitszimmer in 
Mittel punktsfällen die tatsächlich entstandenen 
Raumkosten geltend gemacht, so sind die Gebäude-
kosten zusammenzurechnen. Dazu gehören Miete, 
Gebäudeabschreibung, Renovierungskosten, Schuld-
zinsen für Kredite, die zur Anschaffung, Herstellung 
oder Reparatur des Gebäudes genutzt wurden, 
Wasser-, Energie- und Reinigungskosten ebenso wie 
Kosten für Müllabfuhr und Gebäudeversicherung. 
Der abziehbare Anteil ist dann nach dem Verhältnis 
der Fläche des Arbeitszimmers zu der nach der 
Wohnflächenverordnung ermittelten Wohnfläche der 
Wohnung (einschließlich des Arbeitszimmers) zu 
berechnen. Voll einzurechnen sind daneben die 
Kosten für die Ausstattung des Raums, also z. B. 
für Tapeten, Teppiche, Fenstervorhänge, Gardinen 
und Lampen. Aufwendungen für Arbeitsmittel, wie 
beispielsweise Regale, Bürostühle oder Schreibtisch, 
sind separat von den Raumkosten zu betrachten und 
in voller Höhe abzugsfähig.

Quelle: Steuerberaterkammer Stuttgart, Pressemitteilung 2/2023  

v. 08.02.2023

In Deutschland sind 2,6 Millionen Eltern allein-
erziehend – 22 % aller Familien mit Kindern.  
Allein erziehende stehen vor der Herausforderung, 
ihren Alltag mit Kind alleine zu meistern, und viele 
von ihnen kommen trotz Erwerbstätigkeit finanziell 
nur schlecht über die Runden. Der Fiskus greift 
Alleinerziehenden durch einen ein kommen steuer-
mindernden Entlastungsbetrag unter die Arme. Ein 
Anspruch darauf besteht, wenn zum Haushalt des 
Alleinerziehenden mindestens ein Kind gehört, für 
das ihm Kindergeld oder ein Kinderfreibetrag zusteht. 
Ab dem Veranlagungszeitraum 2023 beträgt der 
Entlastungsbetrag jährlich 4.260 EUR. Er erhöht sich 
ab dem zweiten Kind um jährlich 240 EUR pro Kind.

Hinweis: 
Der Freibetrag wird vom zu versteuernden Ein kom-
men abgezogen. Bei einem Steuersatz von 30 %  
und einem Kind ergibt sich eine Steuerersparnis  
von 1.278 EUR pro Jahr – dies entspricht einer 
monatlichen Entlastung von rund 106 EUR.

Wohnen andere volljährige Personen (z. B. ein neuer 
Lebenspartner) mit im Haushalt des Allein er-
ziehenden, so darf der Entlastungsbetrag nicht in 

Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme gilt 
aber, wenn diese Person ein leibliches Kind, Adoptiv-, 
Pflege-, Stief- oder Enkelkind ist, für das dem Allein-
erziehenden ein Kinderfreibetrag oder Kinder geld 
zusteht. In diesem Fall bleibt der Anspruch auf den 
Entlastungsbetrag also bestehen.
Wenn Eltern sich trennen bzw. scheiden lassen, 
organisieren sie die Kinderbetreuung mitunter nach 
dem sogenannten Wechselmodell, so dass das Kind 
abwechselnd – beispielsweise wochenweise – bei 
Mutter und Vater lebt. Auch wenn bei diesem 
Wechselmodell die Kinderbetreuung hälftig auf die 
Eltern aufgeteilt wird, kann nur einer den Ent-
lastungsbetrag für Alleinerziehende beantragen. 
Die Eltern müssen dann untereinander regeln, wer 
den Entlastungsbetrag erhalten soll. Treffen sie 
diesbezüglich keine Entscheidung, erhält derjenige 
den Betrag, an den das Kindergeld ausbezahlt 
wird. Einzeln oder zusammenveranlagte Ehegatten 
bzw. Lebenspartner können den Entlastungsbetrag 
auch im Jahr der Trennung bzw. Eheschließung 
zeitanteilig in Anspruch nehmen, sofern die übrigen 
Voraussetzungen für den Entlastungsbetrag erfüllt 
sind.

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Wann der Steuerfreibetrag die Steuerlast senkt
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Wenn der Nachwuchs studiert oder eine Aus-
bildung absolviert, greifen ihm die Eltern häufig  
finanziell unter die Arme, indem sie beispielsweise 
die Kosten für Lernmaterialien, WG-Zimmer und 
Verpflegung übernehmen. Ist das Kind auswärtig 
untergebracht und haben die Eltern für das Kind 
noch einen Anspruch auf Kindergeld, können sie 
einen Ausbildungsfreibetrag als außergewöhnliche 
Belastung abziehen. Dieser wurde ab dem 01.01.2023 
von 924 EUR auf 1.200 EUR pro Jahr und Kind 
angehoben. Ein Kindergeldanspruch ist bei Kindern 
in Ausbildung und Studium regelmäßig bis zum  
25. Geburtstag gegeben.

Hinweis: 
Eine auswärtige Unterbringung wird vom Finanz -
amt in vielen Formen anerkannt, z. B. in Studenten-
wohnheimen, in einer gemieteten Ein zimmer woh-
nung oder in Wohngemeinschaften. Wichtig ist 
nur, dass das Kind über einen längeren Zeitraum 
selbständig einen eigenen Haushalt führt und nicht 
im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils lebt.

Weitere Voraussetzung für die Freibetrags-
gewährung ist, dass das Kind bereits volljährig ist  
und nachweislich eine Berufsausbildung oder ein  
Stu dium absolviert. Sind die vorgenannten 
Voraus   setzungen nicht für das ganze Jahr erfüllt, 
gewährt das Finanzamt den Ausbildungsfreibetrag  
zumindest zeitanteilig (monatsweise mit einem 
Zwölftel). Sind Eltern getrennt oder geschieden 
und steht ihnen jeweils der halbe Kinderfreibetrag 
zu, müssen sie sich den Ausbildungsfreibetrag 
grundsätzlich ebenfalls teilen.

Unerheblich für die Freibetragsgewährung ist, ob  
das Kind neben seiner Ausbildung oder seinem 
Studiums noch jobbt, denn Einkünfte des Kindes 
werden nicht auf den Freibetrag angerechnet.  
Gleiches gilt für Ausbildungsbeihilfen wie BAföG. 
Der Freibetrag wird vom Finanzamt auf Antrag  
in die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale 
einge tragen, so dass bei der Berechnung des 
Lohnsteuereinbehalts monatlich ein Freibetrag von 
100 EUR mindernd berücksichtigt wird. Alternativ 
lässt sich der Freibetrag aber auch erst in der 
Einkommensteuererklärung beantragen.

Hinweis: 
Haben Eltern für ihr Kind keinen Anspruch auf 
Kindergeld mehr (z. B. weil das studierende Kind 
älter als 25 Jahre ist), können sie ihre finanziellen 
Beiträge häufig noch als Unterhaltsleistungen bis 
zur Höhe des jeweiligen Grundfreibetrags (2023: 
10.908 EUR) in der Einkommensteuererklärung 
absetzen (zuzüglich etwaiger übernommener 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für das 
Kind). Das Finanzamt spielt bei diesem Kosten-
abzug aber nur mit, wenn das Kind auch  
„bedürftig“ ist. Sein Vermögen darf hierfür nicht  
mehr als 15.500 EUR betragen. Ausgenommen ist 
hierbei jedoch existenziell notwendiges Vermögen  
wie beispielsweise eine selbstgenutzte (ange mes-
sene) Eigentumswohnung des Kindes. Verfügt das  
Kind im Jahr der Unterhaltszahlung über Einkünfte 
von mehr als 624 EUR, muss der übersteigende  
Betrag zudem von den absetzbaren Unterhalts-
leistungen der Eltern abgezogen werden.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 28.02.2023

Gestiegener Ausbildungsfreibetrag: Wie Eltern ihre Steuerlast senken können

Hinweis: 
Arbeitnehmer können den Entlastungsbetrag 
für das erste Kind durch einen Wechsel in die 
Steuerklasse II beim Finanzamt beantragen. In 
diesem Fall wird der Entlastungsbetrag dann durch 
einen reduzierten Lohnsteuereinbehalt gewährt. Für 
den Erhöhungsbetrag ab dem zweiten Kind muss 
aller dings zusätzlich ein Antrag auf Lohn steuer er-
mäßigung ausgefüllt werden. Wer in Steuer    klasse I 

bleibt, erhält zwar im Wege der Lohn abrech   nung 
keine Entlastung, kann den Ent lastungs  betrag aber 
später über die Einkommen steuer   erklä rung (Anlage 
Kind) beantragen. Den Weg über die Steuererklärung 
müssen auch Selbständige und Gewerbetreibende 
gehen.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 14.02.2023
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•

•

Ähnlich wie bei den Werbungskosten so stellt sich  
auch bei den außergewöhnlichen Belastungen 
alljährlich im Zusammenhang mit der Einkommen-
steuererklärung die Frage, was abziehbar ist und 
welche Belege erforderlich sind, damit der Abzug 
gelingt. Wer Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte 
oder Medikamente aus eigener Tasche zahlt, kann 
die Kosten häufig als außergewöhnliche Belastungen 
in seiner Einkommensteuererklärung abrechnen. 
Als Faustregel gilt hier: Je lockerer von außen 
betrachtet der Zusammenhang zwischen den geltend 
gemachten Kosten und der Krankheit erscheint,  
desto strenger sind die Nachweispflichten, die der 
Fiskus vom Steuerzahler einfordert. Nach dieser Logik 
gelten für Krankheitskosten drei Nachweisstufen:

Bei Kosten für übliche medizinische Behand-
lungen wie beispielsweise eine Wurzel- oder 
Karies behandlung beim Zahnarzt zeigen sich 
die Finanzämter am großzügigsten. Die hierbei 
ent stehenden Kosten müssen dem Fiskus nicht 
in besonderer Form nachgewiesen werden. Es  
genügt in der Regel, wenn der Steuerzahler beim 
Finanzamt die Arztrechnung vorlegt.
Strenger geht es bei Kosten für Medikamente, 
Hörgeräte, Brillen oder Prothesen zu. Sie 
werden nur anerkannt, wenn dem Finanzamt die 
entsprechende Verordnung eines Arztes oder 
Heilpraktikers vorgelegt wird. Bei chronischen 
Krankheiten muss dieser Nachweis allerdings 
nur einmal zu Beginn erbracht werden. Auch bei 

Brillen gibt es eine Erleichterung: Hat ein Augen-
arzt in der Vergangenheit bereits festgestellt, 
dass der Steuerzahler eine Brille tragen muss, 
genügt dem Finanzamt in späteren Jahren die 
Sehschärfenbestimmung eines Augenoptikers als 
steuerlicher Nachweis.
Die strengsten Nachweisregeln gelten beispiels-
weise für Bade- und Heilkuren, psycho thera-
peu tische Behandlungen, die auswärtige Unter  -
bringung von Kindern mit Legasthenie (oder 
einer anderen Einschränkung bzw. Behinderung), 
medizinische Hilfsmittel wie Gesund heits schuhe 
oder Magnetmatratzen und wissen schaftlich nicht 
anerkannte Behand lungs methoden (z. B. Sauer-
stofftherapien oder Frisch zellen behand lungen). All 
diese Kosten dürfen nur dann als außer gewöhn-
liche Belastungen abgezogen werden, wenn der 
Steuerzahler vorab ein Gutachten des Amtsarztes 
oder eine Bescheinigung eines medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung eingeholt hat.

Hinweis: 
Die erforderlichen Nachweise müssen vom Steuer-
zahler nicht direkt der Einkommen steuererklärung 
beigefügt werden. Es genügt, sie lediglich auf 
Anforderung des Finanzamts nachzureichen (sog. 
Belegvorhaltepflicht).

Quelle: Recherche Deubner Recht & Steuern

Außergewöhnliche Belastungen: Welche Nachweise das Finanzamt bei Krankheitskosten verlangt

•
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MAI 2023

10.05.  Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*

15.05. Gewerbesteuer**
 Grundsteuer**

Zahlungsschonfrist: 
bis zum 15.05. bzw. 19.05.2023. Diese Schonfrist 
gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per 
Scheck. [* bei monatlicher Abführung für April 2023;  
** Vierteljahresrate an die Gemeinde]

21

Sarrazinstraße 11 - 15

12159 Berlin 

Hauptsitz: Berlin; 

Niederlassung: Potsdam
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JUNI 2023

12.06. Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*
 Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer**
 Solidaritätszuschlag**
 Kirchensteuer ev. und r.kath.**

Zahlungsschonfrist: 
bis zum 15.06.2023. Diese Schonfrist gilt nicht bei 
Barzahlungen und Zahlungen per Scheck. [* bei 
monatlicher Abführung für Mai 2023; ** für das  
II. Quartal 2023]




